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Weihnachts- und Neujahrsgrußwort von Landrat Siegfried Walch 
 
 
Wir stehen am Ende eines Jahres, das dramatisch begann: Die Schneelage und der Katastrophenfall im Ja-
nuar haben uns vor eine große Herausforderung gestellt. Der Zusammenhalt und das Miteinander von 
ehren- und hauptamtlichen Kräften haben Menschen und Sachwerte in unserem Landkreis vor Schaden 
bewahrt. Die Bewältigung des Katastrophenfalls hat gezeigt, was unsere Region ausmacht: Zusammenhal-
ten, anpacken, für andere da sein. Vergelt’s Gott allen, die sich ehrenamtlich engagieren – Sie sind das Fun-
dament unserer Gesellschaft und unseres Zusammenlebens!  
 
Dieses besondere Miteinander hat auch die politische Arbeit im Landkreis in den vergangenen Jahren ge-
prägt. Es wurden nicht Parteiinteressen in den Vordergrund gestellt, sondern wir haben gemeinsam immer 
das Wohl der Bürger im Blick gehabt. In diesem Geist haben wir in den vergangenen sechs Jahren unglaub-
lich viel bewegt. Wir haben seit 2014 über 75 Millionen Euro in Bildung  investiert – so viel wie noch nie. 
Wir haben die Zukunft unserer Kliniken und Kreisaltenheime in kommunaler Hand gesichert, einen Pflege-
stützpunkt geschaffen und die Jugendhilfe nach dem Prinzip „Hilfe und Prävention vor Ort“ neu aufgestellt. 
Wir haben den CO2-Ausstoß unserer Landkreis-Gebäude um 80 Prozent reduziert und es geschafft, dass der 
Strom für die privaten Haushalte rechnerisch bereits jetzt zu 100 Prozent aus regenerativen Energiequellen 
im Landkreis kommt. Mit unserer Initiative „Blühender Landkreis Traunstein“, dem Anbau der Energie-
pflanze Silphie als Alternative zum Mais und Moorrenaturierungen fördern wir Naturschutz und Artenviel-
falt in einer völlig neuen Qualität – und das nicht gegen die Landwirtschaft, sondern mit der Landwirtschaft, 
die seit Jahrhunderten so erfolgreich wie niemand sonst Naturschutz und Landschaftspflege betreibt. Und: 
Wir haben die Schulden des Landkreises von 71 auf gut 38 Millionen Euro reduziert und damit seit 2014 fast 
halbiert.  
 
Unser Ziel ist: Bis zum Jahr 2030 soll unser Landkreis schuldenfrei sein. Wir wollen nicht die Rechnungen 
der Vergangenheit zahlen, sondern im Gegenteil in Zukunftsaufgaben investieren. Dazu gehört ein attrakti-
ver und leistungsfähiger öffentlicher Nahverkehr. Wir werden den ÖPNV in unserer Region auf Grundlage 
eines umfassenden Nahverkehrsplans qualitativ ständig weiterentwickeln in Richtung mehr Verbindungen 
und höhere Taktung. Und mit dem „Chiemgauer Schüler- und Studententicket“ vergünstigen wir bereits zu 
Jahresbeginn die Nutzung unserer Busse und Bahnen für Schüler, Auszubildende und Studenten in der Re-
gion. Im sozialen Bereich setzen wir mit dem Chiemseehospiz in Bernau, der stationären Kurzzeitpflege in 
Trostberg und dem Neubau des Kreisaltenheims in Palling mit eingestreuter Tagespflege weitere Meilen-
steine für eine menschliche Heimat. Dazu gehört auch bezahlbarer Wohnraum. Der Landkreis investiert in 
einem ersten Schritt 33 Millionen Euro für über 200 neue Wohnungen. Zentraler Schwerpunkt des Land-
kreises bleibt die Bildung: Nächstes Jahr werden wir über 20 Millionen Euro in moderne und gut ausgestat-
tete Schulen investieren. Und mit dem „Campus Chiemgau“ haben wir das größte Projekt in der Geschichte 
des Landkreises auf den Weg gebracht. Wir wollen DIE Leuchtturmregion für berufliche Bildung werden 
und damit die Grundlage dafür schaffen, dass es unserer Heimat auch morgen gut geht. Ich danke allen 
Menschen in unserem Landkreis, die hierzu einen Beitrag leisten: Für eine menschliche, starke und nachhal-
tige Heimat.   
 
Ihnen allen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2020! Gottes Segen für unsere Heimat! 
 
Siegfried Walch 
Landrat des Landkreises Traunstein 
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108/19 
Az.: 2.20-0544-190003 
 
 
Vollzug des KommZG; 
Verbandssatzung des Kassenzweckverbands im Dienstbezirk des Wasserwirtschaftsamtes Traunstein  
 
 
Die von der Verbandsversammlung des Kassenzweckverbands im Dienstbezirk des Wasserwirtschaftsamtes 
Traunstein in der Sitzung am 06.12.2019 beschlossene Verbandssatzung wird hiermit gemäß Art. 21 Abs. 1 
KommZG amtlich bekannt gemacht:   
 
 

Satzung zur Änderung der Verbandssatzung 
 

Der Kassenzweckverband im Dienstbezirk des Wasserwirtschaftsamtes Traunstein erlässt gem. Art. 44 
KommZG folgende Satzung zur Änderung der Verbandssatzung: 

 
 

§ 1 
Änderungen 

 
Die Verbandssatzung vom 10. Dezember 2001 (veröffentlicht im Amtsblatt für den Landkreis Traunstein Nr. 

41 vom 21. Dezember 2001), wird wie folgt geändert: 
 

In § 2 Abs. 1 wird die Nr. 90 (Mantelshamer Moos - Mörngraben) neu eingefügt. 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 
 

Grabenstätt, den 16. Dezember 2019 
 
 
 

_____________________________ 
Georg Schützinger 

Verbandsvorsitzender 
 

 
__________________________________________________________________________ 
 
Die Verbandssatzung wurde vom Landratsamt Traunstein mit Schreiben vom 11.12.2019, Az. 
2.20-0544-190003 rechtsaufsichtlich genehmigt. 
 
Die Verbandssatzung und ihre Genehmigung werden hiermit gemäß Art. 21 Abs. 1 KommZG amtlich 
bekanntgemacht. 
 
 
 
Florian Amann 
Abteilungsleiter 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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109/19 
Az.: 1.11 
 
 
Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Traunstein für das Haushaltsjahr 
2019 und Auslegung des Nachtragshaushaltsplans 
 

 
I. 

 
Der Landkreis Traunstein hat am 13. Dezember 2019 die 1. Nachtragshaushaltssatzung ( Art. 62 Abs. 1 in 
Verbindung mit Art. 57 ff. der Landkreisordnung – LkrO ) für das Haushaltsjahr 2019 erlassen, die hiermit 
gem. Art. 59 Abs. 3 i.V. mit Art. 62 Abs. 1 LKrO bekanntgemacht wird. 
 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; damit 
werden 
 
 erhöht vermindert und damit der Gesamtbetrag des 
 um um Haushaltsplanes einschließlich 
   der Nachträge 

 
   gegenüber 

bisher 
 

auf nunmehr 
verändert 

 € € € € 
     
a) im Verwaltungshaushalt     
     
    die Einnahmen 
 

7.200.000 0 184.872.800 192.072.800 

    die Ausgaben 7.270.000 70.000 184.872.800 192.072.800 
     
b) im Vermögenshaushalt     
     
    die Einnahmen 
 

5.600.000 500.000 24.795.000 29.895.000 

    die Ausgaben 5.100.000 0 24.795.000 29.895.000 
 
 

§ 2 
 

Der bisherige Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
wird nicht geändert. 
 
 

§ 3 
 

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird nicht geän-
dert. 
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§ 4 
 

Die Umlagensätze für die Kreisumlage und die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern, die der Land-
kreis auf gemeindefreie Grundstücke erhebt und die für jedes Jahr neu festzusetzen sind, werden nicht 
geändert. 
 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird 
nicht geändert. 
 
 

§ 6 
 

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2019 in Kraft. 
 
 
Traunstein, 17.12.2019 
 
gez. 
 
Siegfried Walch 
Landrat 
 
 

II. 
 
Die Satzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 
 

III. 
 
Der Nachtragshaushaltsplan mit Anlagen sowie die Nachtragshaushaltssatzung liegen gemäß Art. 59 Abs. 3 i.V. 
mit Art. 62 Abs. 1 LkrO ab dem Tag der Bekanntmachung der Satzung bis zur nächsten amtlichen Bekanntma-
chung einer Haushaltssatzung im Landratsamt Traunstein, Papst-Benedikt-XVI.-Platz, Gebäude A, Zimmer A 
017, während der allgemeinen Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme auf. 
 
 
 
Siegfried Walch 
Landrat 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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110/19 
Az.: 2.22-941-190005 
 
 
Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Mühlener Gruppe, Mühlen 12, 83377 
Vachendorf (Landkreis Traunstein) für das Haushaltsjahr 2020 
 
 

HAUSHALTSSATZUNG 
 
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Mühlener Gruppe  
Mühlen 12   83377 Vachendorf   (Landkreis Traunstein) 
 

für das Haushaltsjahr 2020 
 
Auf Grund des Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit in Verbindung  mit Art. 63 
ff. der Gemeindeordnung erlässt der Zweckverband folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr  2020  wird hiermit festgesetzt;  
er schließt 
im Verwaltungshaushalt  in den Einnahmen und Ausgaben mit  545.800  EURO 
 
und im Vermögenshaushalt  in den Einnahmen und Ausgaben mit  477.100  EURO ab. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf  
325.000  EURO festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Umlagen werden nicht erhoben. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird 
auf  15.000 EURO festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar  2020  in Kraft. 
 
 
Mühlen, den 12.12.2019     Zweckverband zur Wasserversorgung 
        der Mühlener Gruppe 
 
 
 
        gez. B. Hennes 

  Verbandsvorsitzender 
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II. 
 

Der Haushaltsplan liegt ab dem Tag der Veröffentlichung der Haushaltssatzung für die Dauer seiner Gültig-
keit und darüber hinaus bis zum Erlass der neuen Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle des Zweckver-
bandes in Mühlen 12, 83377 Vachendorf, Landkreis Traunstein, öffentlich während der allgemeinen Dienst-
stunden zur Einsicht auf (Art.26 Abs.1 KommZG i. V. m. Art.65 Abs.3 GO).  
 
Traunstein, 12.12.2019  
 
 
 
Florian Amann  
Abteilungsleiter 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
111/19 
Az.: 4.16-6410.08-180002 
 
 
Gewässer- und Hochwasserschutz; 
Das Einbringen von Schnee und Eis in Gewässer ist grundsätzlich verboten! 
 
 
Auch wenn derzeit noch keine großen Schneemengen in Sicht sind, weisen das Wasserwirtschaftsamt und 
das Landratsamt auch für den kommenden Winter darauf hin, Schnee und Eis bei der Räumung von Dach-, 
Verkehrs-, Park- und Hofflächen nicht sorglos in Gewässer „abzuschieben“ oder in größeren Mengen in 
Überschwemmungsgebieten oder sonstigen überflutungsgefährdeten Bereichen an Gewässern abzulagern. 
 
Wegen der in aller Regel damit verbundenen Beeinträchtigungen des Natur-, Gewässer- und Hochwasser-
schutzes ist, hat diese Art der Beseitigung von Eis und Schnee grundsätzlich zu unterbleiben. 
 
Eine solche „Entsorgung“ von Eis und Schnee ist darüber hinaus auch gefährlich und kann erhebliche haf-
tungsrechtliche Konsequenzen haben, weil 
 
 schon geringe Mengen Schnee und Eis die Abflussverhältnisse so erheblich beeinträchtigen können, 

dass sich (insbesondere bei einsetzendem Tauwetter und Regen nach einer Frostperiode!) das Gewäs-
ser aufstaut und angrenzende Flächen überflutet, 

 
 verschmutzte oder mit Unrat vermengte Schnee- und Eisreste die Wasserqualität massiv negativ 

beeinflussen und zu nachhaltigen Schäden der Gewässerflora und –fauna führen können. 
 
Ob unter Berücksichtigung der Größe, Wasserführung und Nutzung eines Gewässers ausnahmsweise eine 
beschränkte und befristete Erlaubnis zum Einbringen von unverschmutztem Schnee erteilt werden kann, 
muss auf Antrag (einzureichen beim Landratsamt Traunstein, Sachgebiet Wasserrecht) jeweils im Einzelfall 
geprüft werden. Das Wasserwirtschaftsamt und das Landratsamt Traunstein geben darüber gerne Aus-
kunft.  
 
 
Traunstein, 13.12.2019 
 
 
 
Christian Nebl 
Abteilungsleiter 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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112/19 
Az.: 2.22-941-190005 
 
 
Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Achengruppe, Sitz Kirchanschöring 
(Landkreis Traunstein) für das Haushaltsjahr 2020 
 
 

Haushaltssatzung 
 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Achengruppe,  
 Sitz Kirchanschöring (Landkreis Traunstein) 

 
für das Haushaltsjahr 2020 

 
Aufgrund des § 20 der Verbandssatzung und der Art. 34 Abs. 2 Nr. 3 und Art. 40 des Gesetzes über die 
Kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Zweckverband 
folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Erfolgsplan 
 

in den Erträgen und Aufwendungen   mit    1.533.100 € 
 
   
und im Vermögensplan 
 
 in den Einnahmen und Ausgaben   mit         333.500 € 
 
ab. 

§ 2 
 

Eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

(1) Eine Verwaltungsumlage wird nicht erhoben. 
 
(2) Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

 
§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan 
wird auf 200.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft. 
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Kirchanschöring, den 13.12.2019 
 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Achengruppe 
 
 
 
gez. Hans-Jörg Birner 
Verbandsvorsitzender 
 
 

II. 
 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen. 
 

III. 
 
Der Wirtschaftsplan liegt ab dem Tag der Veröffentlichung der Haushaltssatzung für die Dauer der 
Gültigkeit in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes in 83417 Kirchanschöring, Rathausplatz 8, öffentlich 
während der allgemeinen Dienststunden zur Einsicht (Art. 24 Abs. 1 KommZG in Verbindung mit Art. 65 
Abs. 3 GO). 
 
 
Traunstein, 19.12.2019 
gez. 
 
 
 
Florian Amann 
Abteilungsleiter 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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113/19 
Az.: 2.20-0140 
 
 
Kommunalwahl 2020; 
Bekanntmachung über die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl des Landrats 
und des Kreistags im Landkreis Traunstein am 15.03.2020 
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_______________________________________________________________________________________ 

Siegfried Walch 
Landrat 


